Stellungnahme zur neuen Integrationsverordnung

Die neue Integrationskursverordnung und erste Erfahrungen mit ihrer Anwendung

Die Sprachkursträger begrüßen die neue Integrationskursverordnung (IntV), weil sie im Zusammenspiel mit den neuen Kurskonzepten deutliche Verbesserungen für die Integrationskurse erbracht hat. In einigen Punkten haben sich allerdings neue Probleme    und vor allem bürokratische Hindernisse ergeben.

1. Fahrtkosten

Die Möglichkeit der Fahrtkosten-Erstattung durch das BAMF ist eine der erfreulichen Verbesserungen, die die neue IntV bringt. Allerdings ist der Verwaltungsaufwand für die Kursveranstalter enorm, und es sind unzumutbare Härten für die Kursteilnehmer/-innen mit der Neuregelung verbunden.

Die Regelung, dass Fahrtkosten nur bei ordnungsgemäßem Besuch (70% der vorgesehenen Unterrichtszeit) erstattet werden, bedeutet, dass auch Teilnehmer/-innen, die entschuldigt fehlen, eine vorher erstandene Monatskarte (als vorgeschriebene preiswerteste Fahrkarte), nicht erstattet bekommen. Wegen der verzögerten Fahrgeld-Auszahlung können die Sprachkursträger  – selbst  im Notfall - nicht  in Vorleistung treten, weil die notwendige Sicherheit fehlt, dass die vorfinanzierten Fahrtkosten auch erstattet werden. Für die Teilnehmer bedeutet dies, dass sie etwa 3 Monate auf die Fahrtkostenerstattung warten müssen, was z.B. für ALG II-Empfänger schlichtweg nicht möglich ist und zum Kursabbruch führen kann. 

Sehr bedauerlich ist die Tatsache, dass die Übernahme von Fahrtkosten für Jugendliche, die nicht kostenbefreit sind, plötzlich abgeschafft wurde. Da die Eltern dieser Jugendlichen schon durch die Kursgebühr sehr belastet sind, können die Jugendlichen, die weiter weg wohnen, nun meist nicht mehr an den Jugendintegrationskursen teilnehmen. Die Träger wurden erst auf Anfrage verspätet über diesen Umstand informiert und mussten diese neue Regelung sogar in schon begonnenen Kursen umsetzen, was zu großen Protesten und Kursabbrüchen der Jugendlichen führte.  

Die Erstattung von Fahrtkosten für eine Fahrt aus einem Landkreis in den anderen wird oft verweigert, obwohl der Kursort näher, bzw. der notwendige Kurstyp (z.B. Jugendkurs) nur im angrenzenden Landkreis angeboten wird.

Die Auszahlung über den Träger erhöht den Verwaltungsaufwand beträchtlich und erfordert derzeit eine halbe Verwaltungskraft pro Integrationskurs . Dies ist durch die häufigen Nachfragen der Teilnehmer/innen bedingt und dadurch, dass der Sprachkursträger zwischen die Fronten gerät, wenn das BAMF erst spät die Fahrtkosten überweist oder Anträge ablehnt. So ist der Sprachkursträger gezwungen, eine intensive Beratungs- und Antrags- und Reklamationstätigkeit in einem Feld zu bewältigen, das im Grunde nur das Bundesamt und die Teilnehmer betrifft.   Wir empfehlen, die Auszahlung über die Jobcenter/Argen  abzuwickeln, die ja Ansprechpartner für die Teilnehmer/-innen vor Ort sind. Eine Auszahlung direkt durch das BAMF wäre auch möglich, aber u.U. komplizierter, da das BAMF nicht an allen Kursorten vertreten ist und dann wieder der Sprachkursträger der Ansprechpartner wäre.    

2. Wiederholung des Aufbaukurses mit weiteren 300 Stunden

Im Sinne einer angemessenen sprachpädagogischen Zielvereinbarung mit dem Teilnehmer sowie  einer – zumindest mittelfristigen - Kursplanung ist es kontraproduktiv, wenn der Antrag für einen zusätzlichen Aufbaukurs erst am Ende des Kurses und nach dem (wegen der ungenügenden Sprachkenntnisse nutzlosen) Orientierungskurs, gestellt werden kann. Außerdem ist der Aufbaukurs nicht die angemessene Sprachförderung, wenn die sprachlichen Voraussetzungen für den Aufbaukurs von dem Teilnehmer noch nicht erreicht worden sind.

Durch den jetzt vorgegebenen Ablauf inklusive der Prüfungen ergibt sich eine Pause zum Folgekurs von zwei bis drei Monaten und mehr. Damit gehen gerade bei schwächeren Teilnehmern schon erreichte Sprachfähigkeiten wieder verloren. Dazu werden für die Bewilligung Prüfungen verlangt und vom Steuerzahler finanziert , die von den Teilnehmern  nicht bestanden werden können und auch nicht müssen, diese Prüfungen sind vollkommen sinn- und nutzlos und gefährden die Motivation der Teilnehmer/innen, den Aufbaukurs zu wiederholen.  Durch die Unterbrechung braucht der Teilnehmer einen neuen ALG-2-Bescheid und auch die bis zum Kursende geregelte Kinderbetreuung geht verloren (erhöhter Zeit- und Verwaltungsaufwand).

Diese Situation ist pädagogisch absolut unbefriedigend, da Teilnehmer so nicht motiviert werden, und bzgl. der  Kosten zumindest zweifelhaft. Zudem entsteht ein weiterer hoher Verwaltungsaufwand für die Träger durch Antragstellung, Anmeldung, Durchführung und Abrechnung von (sinnlosen) A 2-Prüfungen über TELC und intensive Beratungstätigkeit, weil diese komplizierten Regelungen, den Teilnehmern/innen nur schwer zu erklären sind. 

3. Prüfungen / Einstufungstest

Die neuen Einstufungstests werden grundsätzlich begrüßt. Die Tests sind allerdings wesentlich aufwändiger und kosten sehr viel Zeit, die wiederum nicht angemessen vergütet wird. Durch das neue Meldeverfahren haben sich die Formulare geändert. Frühere Anmeldungen wurden an den Träger zurückverwiesen, obwohl die Anmeldungen dem zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Verfahren entsprachen. Der Verwaltungsaufwand für die Umschreibung der Formulare wird nicht vergütet.

Für schnell lernende Teilnehmer, deren Bildungsziel weitergehende Sprachkenntnisse verlangt, ist es sehr negativ, dass maximal B1 als Prüfungsstufe gefördert wird. Es wäre sinnvoller, den schnell lernenden Teilnehmern/innen nicht die Stunden zu kürzen, sondern ein höheres Sprachniveau zu ermöglichen, damit sie möglichst schnell in Ausbildung, Beruf oder Schule integriert werden können. Das Niveau B 1 reicht hierzu nicht aus.  

4. Förderkurse

Auch die neuen Förderkurse müssen eine Garantieförderung bekommen. Die Kursgröße sollte  unbedingt reduziert werden. Gerade der erhöhte Förderbedarf, nicht zuletzt bedingt durch den Bildungshintergrund dieser Zielgruppe,  erfordert kleinere Gruppen .

Der Zusatz „nur für Altzuwanderer“ muss gestrichen und mit dem Zusatz „mit geringem Bildungsniveau“ ersetzt werden. 

5. Frauenkurse – Kinderbetreuung

Auch für Frauenkurse muss es eine Garantieförderung geben. Die Kinderbetreuung muss besser finanziert werden, denn sie umfasst nicht nur die Personalkosten. Ein Grundbetrag für Raumkosten, Instandhaltung, Material, Ausstattung u.ä. muss erstattet werden. Die Kursgröße muss unbedingt reduziert werden. 

6. Informationsfluss

Der Informationsfluss muss deutlich verbessert werden. Neuregelungen sollten erst nach einer Übergangsfrist und einer ausreichenden Information aller Beteiligten in Kraft treten. 

Im Moment gibt es die Situation, dass eine auf der Basis der gegenwärtig geltenden Regelung durchgeführten Beratung von Kursteilnehmern/innen kurzfristig durch rückwirkend in Kraft gesetzte neue Regelungen ausgehebelt wird. Das schafft bei Trägern und Teilnehmer/-innen  große Unsicherheit, Ärger und Missverständnisse .

